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Weihnachtsbaumverkauf  
am Samstag, den 07. Dezember 2019 von 11.00 bis 14.00 Uhr  

im Bauhof der Gemeinde 
  
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

für das schönste Fest im Jahr ist im Gemeindewald ein Baum gewachsen. 
Es ist Ihr Baum wenn Sie wollen. Wählen Sie aus einer großen Anzahl von frisch 
geschlagenen Fichten und Tannen aus unserem Gemeindewald. 
Das Rathausteam mit Gemeinderat bietet dazu Musik, Getränke, Glühwein und 
leckere Bratwurst. 
Ihren gekauften Baum liefern wir auf Wunsch gerne nach Hause! 
Schauen Sie vorbei es lohnt sich immer. 
  
Ihr 
Bürgermeister 
Rudolf Fluck  
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.11.2019 die Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen  im Wohnbaugebiet 
„Goethestraße“ beschlossen. 

Für Interessenten besteht die Möglichkeit sich jetzt um einen Bauplatz bei der Gemeinde zu bewerben. Wir werden in 
den nächsten Tagen alle vorgemerkten Bauplatzbewerber anschreiben und die erforderlichen Unterlagen zukommen 
lassen. 

Der Grundstückpreis beträgt für diese Bauplätze 225 €/m² einschließlich Erschließungskosten. Hinzu kommen die Kos-
ten für den Kanalschacht auf dem jeweiligen Grundstück in Höhe von 3.000 €. 

Der Bewerbungsbogen muss bis spätestens 17. Januar 2020 der Gemeinde Mönchweiler vorliegen.  
Die Bewerbungsunterlagen können direkt bei Frau Bayer Tel.: 07721 / 9480-11 angefordert oder auf der Homepage 
(Bauen & Wohnen – Baugebiete) der Gemeinde eingesehen und heruntergeladen werden.  
  
Ihr 
Bürgermeister, Rudolf Fluck   
 

Richtlinien zur Vergabe    
von Bauplätzen der Gemeinde Mönchweiler im Baugebiet Goethestraße   

- Bauplatzvergaberichtlinien -    

Der Gemeinderat der Gemeinde Mönchweiler hat in seiner Sitzung am 28.11. 2019 folgende Richtlinien für die Verga-
be von gemeindeeigenen Bauplatzgrundstücken beschlossen: 
  
Verkauf von Bauplatzgrundstücken 
Die Gemeinde Mönchweiler verkauft Bauplatzgrundstücke sowohl an einheimische als auch auswärtige Bauplatzinte-
ressenten. 

Hierzu werden zunächst die zum Verkauf bestimmten Grundstücke im Amtsblatt der Gemeinde Mönchweiler „Amt-
liche Bekanntmachungen“ ausgeschrieben. Bereits vorgemerkte Interessenten werden nochmals angeschrieben. Be-
werbungen sind bis zum Ende der Ausschreibungsfrist, abzugeben. 

Vergabekriterien für einzeln stehende Häuser 
Bei der Auswahl unter den Bauplatzbewerbern entscheidet die Höhe der erreichten Punkte. Wenn es neben einem 
Hauptbewerber noch einen Mitbewerber (z. B. Ehegatte / Partner) gibt, wird derjenige bewertet, der die höhere 
Punktzahl erreichen kann. Folgendes Punktesystem wird zu Grunde gelegt wird: 

Für Hauptbewerber: Wohnort/Arbeitsplatz in der Gemeinde Mönchweiler 
•	 Früher gemeldet in der Gemeinde Mönchweiler (3 bis 5 Jahre)  5 Punkte 
•	 Früher gemeldet in der Gemeinde Mönchweiler (5 bis 10 Jahre)  10 Punkte 
•	 Früher gemeldet in der Gemeinde Mönchweiler (mehr als 10 Jahre)  15 Punkte 
•	 Derzeit gemeldet in der Gemeinde Mönchweiler (ab 3 Jahre)  5 Punkte 
•	 gemeldet seit mehr als 5 Jahren in der Gemeinde Mönchweiler 10  Punkte
•	 gemeldet seit mehr als 10 Jahren in der Gemeinde Mönchweiler  15  Punkte 
•	 Arbeitsplatz in der Gemeinde Mönchweiler  10  Punkte 
•	 Eigener Betrieb seit mind. 3 Jahren in der Gemeinde Mönchweiler   15  Punkte 
•	 Zweiter Mitbewerber (Ehegatte / Partner) auch gemeldet bzw. 
    früher gemeldet in der Gemeinde Mönchweiler (ab 3 Jahre)  5 Punkte 
  
Die Zeiten, in denen ein Bewerber früher sowie aktuell in Mönchweiler wohnhaft war bzw. ist, werden zusammen 
addiert. 

Arbeitsplatz: Die Gemeinde ist mindestens seit 3 Jahren Arbeitsort. Punkte werden nur für eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung vergeben (auch für Teilzeitbeschäftigungen ab 50% Beschäftigungsumfang). 

Rathaus - Infos



05.12.2019 Mönchweiler Seite 3

Eigener Betrieb: Bei Gewerbebetreibenden oder Selbstständigen muss ein Gewerbe mit einem Einkommen vergleich-
bar mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung angemeldet sein und der Sitz oder die Betriebsstätte muss 
in Mönchweiler liegen. 

Familie:
•	 Je Kindergeldberechtigtes Kind 
 bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 10 Punkte 
 bis zum vollendeten 25. Lebensjahr   5 Punkte
•	 Behinderung eines Familienmitgliedes (ab 50 %) 10 Punkte 
  
Ehrenamtliches Engagement in Mönchweiler (mind. 3 Jahre):
•	 Vorstandsmitglied (keine Beisitzer; Kassenprüfer) 
 
 Jugend- oder Übungsleiter in einem Verein 15 Punkte
•	 aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr oder DRK 15 Punkte
•	 Ehrenamtliches Engagement im Gemeinderat oder Forum    15 Punkte
   
Ehrenamtliches Vorstandsmitglied, Jugend- oder Übungsleiter, aktives Mitglied der freiwilligen Feuerwehr oder DRK 
sowie ehrenamtliches Engagement kann nur jeweils einmal berücksichtigt werden! 
  
Vorhandenes Wohneigentum in der Gemeinde Mönchweiler
•	 Der Bewerber besitzt ein Eigenheim - 15 Punkte
•	  Der Bewerber besitzt einen bebaubaren Bauplatz Ausschluss
•	  Der Bewerber besitzt eine Eigentumswohnung - 10 Punkte 
 
Wenn eine Nachnutzung für das bestehende Eigentum versichert werden kann, werden keine Punkte abgezogen. 
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Bewerbungsverfahren 
Für die Bewerbung sind ausschließlich die Formblätter der Gemeinde Mönchweiler zu verwenden. Diese sind bei 
der Gemeindeverwaltung Mönchweiler (Frau Bayer Vorzimmer Bürgermeister) einzureichen. Bei Punktgleichheit von 
mehreren Bewerbern entscheidet das Los. 

Zeitpunkt der Beurteilung der Kriterien 
Für die Beurteilung der Verhältnisse von Bauplatzbewerbern ist grundsätzlich der Zeitpunkt des Eingangs der schriftli-
chen Bewerbung bei der Gemeinde maßgebend. 

Bauverpflichtung, Wiederkaufsrecht 
Die Vergabe bzw. der Verkauf eines gemeindeeigenen Baugrundstückes erfolgt grundsätzlich nur, wenn sich der An-
tragsteller und Kaufinteressent im notariellen Grundstückskaufvertrag verpflichtet, das erworbene Grundstück inner-
halb einer Frist von drei Jahren nach Vertragsabschluss mit einem Wohngebäude bezugsfertig zu überbauen. Für den 
Fall der Nichteinhaltung dieser Frist wird ein Wiederkaufsrecht der Gemeinde Mönchweiler für das unbebaute Grund-
stück begründet, welches durch eine Vormerkung im Grundbuch abzusichern ist. Bei der Ausübung des Wiederkaufs-
rechts gilt als Wiederkaufpreis der zuvor vertraglich festgesetzte Verkaufspreis für das Baugrundstück abzüglich der für 
die Gemeinde durch den Wiederkauf anfallenden Grunderwerbsteuer. 

Kaufvertrag 
Nach Entscheidung der Verwaltung über die Bauplatzvergabe muss der Kaufvertrag innerhalb von 12 Wochen ab-
geschlossen werden. Erfolgt innerhalb dieser Frist kein Vertragsabschluss, verliert die Veräußerungszusage an den 
Bewerber seine Bindungswirkung. Der Kaufpreis ist grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten nach notarieller Beur-
kundung des Kaufvertrages zur Zahlung fällig. 

Rechtliche Hinweise 
Diese Bauplatzvergaberichtlinien begründen keine unmittelbaren Rechtsansprüche und haben keine Rechtswirkung 
nach außen. Ein Rechtsanspruch auf eine Bauplatzvergabe oder auf Erwerb eines bestimmten Grundstückes besteht 
nicht. Die Gemeinde Mönchweiler behält sich in jedem Fall vor, in begründeten Fällen Ausnahmen und Abweichungen 
von diesen Richtlinien zuzulassen. Dies insbesondere, wenn von Seiten der Gemeinde ein besonderes Interesse be-
steht, den Antragsteller zu berücksichtigen oder wenn weitere soziale Gesichtspunkte für den Antragsteller sprechen. 
Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeinde Mönchweiler und den einzelnen Bauplatz-erwerbern sowie die Aus-
gestaltung des Vertragsverhältnisses werden ausschließlich in den jeweiligen notariellen Grundstückkaufverträgen 
geregelt. 
  
Mönchweiler, den 28.11.2019   
Rudolf Fluck 
Bürgermeister 
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Wichtige Telefonnummern 

Apotheken-Notdienst 

Samstag, 07.12.2019 
Albert-Schweitzer-Apotheke, Albert-Schweitzer-Str. 22 
07721 - 9 47 40 

Sonntag, 08.12.2019 
Nord-Apotheke Villingen, 
Karlsruher Str. 2 07721 - 50 50 50 
 

Arztpraxen 
Praxis Dr. Ilona Stromberger, 
Mühlenstr. 15 07721/72844 
  

Zahnarztpraxis 
Gudrun Revellio, 
Albert-Schweitzer-Str. 9 0 7721/70848 
  
Hals-Nasen-Ohren-ärztlicher Dienst 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwennin-
gen (1. OG Hauptgebäude): Samstag, Sonntag, Feier-
tag von 10.00 bis 20.00 Uhr 
(ohne Voranmeldung),  01806-077211 
  
Allgemeinärztlicher Dienst 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwennin-
gen: Montag - Donnerstag von 18.00 - 22.00 Uhr, Frei-
tags von 16.00 bis 22.00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feier-
tag von 8.00 bis 22.00 Uhr 
(ohne Voranmeldung),  116117 
  
Kinderärztlicher Dienst 
im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwennin-
gen: Montag - Donnerstag von 19.00 - 21.00 Uhr, Frei-
tag von 18.00 - 21.00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 
von 9.00 bis 21.00 Uhr   01806 074611 
  
Generationenhilfe 
Angebote für die 
Unterstützung im Alltag 07721/9480-25 
Sprechzeiten:   Mo. Di. Mi. Do. 8.00 - 12.00 Uhr 
  
Ev. Sozialstation 07721/2060 590 
  
  
Gemeinschaftsschule Mönchweiler 
Innerdorf 11 07721/71896 
  
Kinderhaus 
Leiterinnenbüro 07721/9163431 
Krippe 07721/9163413 
Kindergarten 07721/9163372 
 

Notrufe 
Polizei 110 
Polizeirevier Villingen 6010 
Rettungsdienst 112 
Krankentransport 07721/19 222 
Stadtwerke, bei Störungen 
Tag und Nacht: 40 50 44 44 
Giftnotrufzentrale 0761/19240 
  
Gemeindeverwaltung Mönchweiler 
Hindenburgstr. 42, 78087 Mönchweiler 
Telefon 07721/9480-0, Telefax 07721/9480-40 
info@moenchweiler.de www.moenchweiler.de 
  
Öffnungszeiten: 
Montag - Freitag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Erweiterte Öffnungszeiten im Bürgerbüro: 
Montag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mittwoch 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
  
Bürgermeister 
Rudolf Fluck 9480-10 
Vorzimmer des Bürgermeisters 
Beatrix Bayer 9480-11 
Hauptamt 
Sebastian Duffner 9480-14 
Claudia Eckert 9480-20 
Haupt- und Standesamt 
Elisabeth Bernhard 9480-23 
Melde-/Pass-/Sozial- und Ordnungsamt
Redaktion Mitteilungsblatt 
Arlene Müller 9480-21 
Bürgerlotsin 
Sabiene Müller 9480-25 
Sprechzeiten: Mo. Di. Mi. Do  08.00 - 12.00 Uhr 
Integrationsbeauftragte 
Melissa Braun 9480-25 
Sprechzeiten: Di. 13.30 - 17.30 Uhr 
 Do. 08.00 - 12.00 Uhr 
Rechnungsamt 
Gebhard Flaig 9480-30 
Elke Noe-Theise 9480-31 
Gemeindekasse 
Franziska Faller 9480-33 
Bauamt 
Berthold Fischer 9480-35 
Sandra Armbruster 9480-36 

IMPRESSUM
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Mönchweiler,  
Hindenburgstraße 42, 78087 Mönchweiler
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Rudolf Fluck oder Stellvertreter.
Für den Anzeigenteil/Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Str. 45,78333 Stockach 
Tel. 07771/93 17-11, Fax: 07771/93 17-40.
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de | Homepage: www.primo-stockach.de
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Sitzung Technikausschuss 
Die Gemeindeverwaltung lädt hiermit zur öffentlichen 
Sitzung des Technikausschusses ein. 
Sie findet statt am 

Donnerstag, den 12. Dezember 2019, 
um 18.30 Uhr im 

Bürgersaal des Rathauses. 

TOP Beratungsgegenstand

1. Erweiterung und Sanierung Gemeinschaftsschule
 Hier weitere Vorgehensweise
 a) Raumkonzept GMS
 b) Raumkonzept Grundschule mit Wohnungen

2. Anfragen und Anregungen aus dem Ausschuss
 
Rudolf Fluck 
Bürgermeister 
   
 
 
Bericht aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung    
28. November 2019 
  
Forstbetriebsplan 2020 
Förster Peter Gapp stellte dem Gemeinderat den Forst-
betriebsplan 2020 vor. Aufgrund des viel zu warmen und 
viel zu trockenen Wetters im vergangenen Jahr, hat unser 
Wald mit einem Käferbefall zu kämpfen. Daher musste 
Förster Gapp das erste Mal seit vielen Jahren einen Forst-
betriebsplan mit mehr Ausgaben als Einnahmen präsen-
tieren. Bürgermeister Fluck dankte Förster Gapp für die 
Ausführungen in der Sitzung sowie für seine geleistete 
Arbeit. 
Der Gemeinderat stimmte dem jährlichen Betriebsplan 
für das Forstwirtschaftsjahr 2020 einstimmig zu. 
  
Jahresrückblick Kinderhaus 2018/2019 
Tobias Kammerer vom Leitungsteam stellte anhand einer 
Powerpoint-Präsentation den Jahresrückblick für das ver-
gangene Kindergartenjahr vor. Herr Kammerer gab Einbli-
cke, welche Aktionen das Kinderhaus das ganze Jahr über 
mit den Kindern veranstaltet. Dies sind z. B. Schlittentage 
im Winter, eine Osterfeier, Bepflanzung der Hochbeete, 
Teilnahme am Lichterfest, einem Nikolausbesuch und 
noch vieles mehr. 
Derzeit sind 74 von insgesamt 87 Kindergartenplätzen 
belegt. 12 Krippenkinder werden im Laufe des Kindergar-
tenjahres 3 Jahre alt, somit sind alle Plätze belegt. In der 
Krippe sind derzeit 18 von 20 Plätzen belegt, diese sind 
aber im Januar 2020 auch alle voll belegt. 
Bürgermeister Fluck dankte Herrn Kammerer für seinen 
Jahresrückblick und die geleistete Arbeit. Beide bestätig-
ten die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kinderhaus 
und der Gemeinde als Träger. 

Richtlinien zur Vergabe von Bauplätzen im Baugebiet 
Goethestraße 
Die acht Bauplätze im Baugebiet Goethestraße (ehema-
liger Kindergarten) werden zum Preis von 225,00 €/m² 
einschließlich Erschließungskosten verkauft. Hinzu kom-
men die Kosten für den Kanalschacht auf dem jeweiligen 
Grundstück in Höhe von 3.000 €. Bürgermeister Fluck 
stellte in der Sitzung die Richtlinien zur Vergabe der Bau-
plätze sowie den Bewerbungsbogen vor. Diese sind in die-
sem Amtsblatt sowie auf der Homepage abgedruckt. 
Die Bewerbungsfrist läuft bis 17.01.2020. 
  
Gutachterausschuss 
a) Neubestellung des Gutachterausschuss für die Zeit 
vom 01.11.2019 – 31.12.2019 
b) Aufhebung der Gutachterausschusssatzung 
c) Benennung von zwei Mitgliedern für den Gemeinsa-
men Gutachterausschuss   
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.07.2019 
beschlossen, dass die Gemeinde dem Gemeinsamen Gut-
achterausschuss für den nördlichen Schwarzwald-Baar-
Kreis beitritt. 
Vorab müssen zum Stichtag 31.12.2018 noch neue Bo-
denrichtwerte beschlossen werden. Da der letzte Gutach-
terausschuss nur bis zum 30.06.2014 bestellt war, muss 
nun letztmalig ein Gutachterausschuss für die Ermittlung 
der Bodenrichtwerte bestellt werden. 
Der Gutachterausschuss muss für die Ermittlung der Bo-
denrichtwerte aus einem Vorsitzenden und mindestens 
drei weiteren Gutachtern bestehen. Hierbei muss einer 
der Gutachter ein Bediensteter des Finanzamtes sein. Als 
Vorsitzenden wurde einstimmig Bürgermeister Fluck ge-
wählt. Die beiden weiteren Gutachter sind Holger Müller 
und Ralph Kaltenbach. 
Da beim neuen Gemeinsamen Gutachterausschuss eine 
Gutachterausschussgebührensatzung beschlossen wird, 
wurde die bestehenden Gutachterausschussgebühren-
satzungen der Gemeinde Mönchweiler aufgehoben. 
Für den neuen Gemeinsamen Gutachterausschuss muss 
die Gemeinde ebenfalls zwei Mitglieder stellen. Da die 
bisherigen Mitglieder sich nur für eine Sitzung als Gutach-
ter erklärt haben, wurden Lukas Weschle und Sebastian 
Weisser als Gutachter gewählt. 
  
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport und 
Stellplatz, Herdstraße 56/1, Flst. Nr. 55/2 
Das geplante Bauvorhaben liegt im Innenbereich und 
wird somit nach § 34 BauGB beurteilt. Das Bauvorhaben 
ist zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umge-
bung einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Der Gemeinderat hat einstimmig das Einvernehmen der 
Gemeinde zum Bauvorhaben erteilt. 
  
Radweg Obereschacher Straße – Auftragsvergabe Tief 
und Straßenbauarbeiten 
Die Tief- und Straßenbauarbeiten für den Radweg ent-
lang der Obereschacher Straße wurden vom Bauamt 
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freihändig ausgeschrieben. Drei Firmen wurden zur An-
gebotsabgabe aufgefordert. Eine Firma hat ein Angebot 
abgegeben. Das Angebot kann gewertet werden. Die An-
gebotssumme liegt 3,5 % über der Kostenberechnung. 
Der Gemeinderat hat einstimmig die Firma Weißer Gar-
ten- & Landschaftsbau GmbH Co. KG aus Hardt mit den 
Tief- und Straßenbauarbeiten beim Radweg entlang der 
Obereschacher Straße zum Angebotspreis in Höhe von 
30.140,32 € brutto beauftragt. 
  
Sanierung und Erweiterung der Gemeinschaftsschule – 
Vergabe Bauphysik 
Zur Sanierung und Erweiterung der Gemeinschafts-
schule Mönchweiler ist ein bauphysikalischer Nachweis 
notwendig. Dies betrifft z. B. die Bauakustik, den som-
merlichen Wärmeschutz und den Energieausweis. Das 
Bauamt hat drei Ingenieurbüros zur Angebotsabgabe 
aufgefordert. 
Alle drei Ingenieurbüros haben Honorarangebote abge-
geben. Die Angebote können gewertet werden. 
Nach kurzer Diskussion hat der Gemeinderat das Inge-
nieurbüro Gerlinger + Merkle aus Schorndorf mit den 
bauphysikalischen Leistungen zur Sanierung und Erwei-
terung der Gemeinschaftsschule Mönchweiler mit den 
Leistungsphasen 1 bis 4 zum Bruttohonorar 19.313,94 
€ beauftragt. 
  
Bürgerentscheid über Aussetzung des Glockenschlags 
der Kirchturmuhr 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.07.2019 
mehrheitlich die nächtliche Aussetzung des Glocken-
schlags der Kirchturmuhr zwischen 22:01 und 5:59 Uhr 
beschlossen. Aufgrund von diesem Beschluss wurde eine 
Unterschriftensammlung angestoßen. Am 28.10.2019 
wurde das Bürgerbegehren durch Herrn Mattutat einge-
reicht. Das Bürgerbegehren wies nach der Prüfung 274 
Unterschriften auf erforderlich waren hier 177 Unter-
schriften. 
Für die Durchführung des Bürgerentscheids gelten die 
gleichen Vorschriften, welche auch für die Bürgermeis-
terwahl maßgeblich sind. Innerhalb von zwei Monaten 
nach Eingang eines Antrags hat der Gemeinderat über 
die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu entscheiden. 
Der Bürgerentscheid ist dann innerhalb von vier Mona-
ten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit durch-
zuführen. 
Mit der Durchführung eines Bürgerentscheids geht die 
Verantwortung auf die Bürgerschaft über und bei er-
folgreicher Abstimmung wird der bisherige Gemein-
deratssatzbeschluss ersetzt. Die gestellte Frage wird in 
dem Sinne entschieden, indem sie von der Mehrheit der 
gültigen Stimmen beantwortet wurde. Diese Mehrheit 
muss mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten be-
tragen. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Wird beim Bürgerentscheid das erforder-
liche Quorum nicht erreicht, gilt der Gemeinderatsbe-
schluss vom 25.07.2019. 

Der Gemeinderat hat einstimmig festgestellt, dass die 
Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-
rens erfüllt sind und hat die Durchführung eines Bürge-
rentscheides beschlossen. Im Bürgerentscheid wird fol-
gende Frage gestellt: „ Soll der nächtliche Glockenschlag 
erhalten bleiben?“ Der Abstimmungstag für diesen Bür-
gerentscheid wird festgelegt auf Sonntag, 9. Februar 
2020. Der Gemeinderat wählt in den Gemeindewahlaus-
schuss: 

Vorsitzender: Bürgermeister Fluck Stellv.: Wolfgang Eich 
Beisitzer: Sebastian Duffner Stellv.: Beatrix Bayer 
Beisitzer: Claudia Eckert Stellv.: Arlene Müller 
  
Falls jemand als Wahlhelfer tätig sein möchte, meldet 
sich bitte in den nächsten Tagen bei Frau Eckert oder 
Herrn Duffner, Hauptamt.
 
 
 
Wasserabschlag fällig  
Die 3. Wasserabschlagszahlung wird am 15. Dezember 
2019 fällig. Den zu zahlenden Betrag können Sie Ihrem 
letzten Gebührenbescheid entnehmen. 

Bitte tätigen Sie Ihre Einzahlungen bis zum angegebenen 
Fälligkeitsdatum. Kennzeichnen Sie Ihre Überweisungen 
immer mit dem Kassenzeichen  (siehe Bescheid).  Damit 
wird eine ordnungsgemäße Verbuchung gewährleistet.  
Zur Vermeidung von Mahnungen mit Berechnung der 
vorgeschriebenen Mahngebühren und Säumniszuschlä-
ge, bitten wir um rechtzeitige Überweisung der fälligen 
Beträge. Sie können auch ganz sicher und einfach am 
Bankeinzugsverfahren teilnehmen. So stellen Sie ohne 
zusätzliche Kosten eine pünktliche Begleichung sicher. 
Vordrucke fordern Sie bei der Gemeindekasse, Telefon 
07721 / 9480-33 an. 
  
Gemeindekasse Mönchweiler 
   
 
 
Öffnungszeiten Wertstoffhof  

Obere Mühlenstraße 
01. November bis 14. März:
Samstag: 10.00 Uhr - 13.00 Uhr 
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Kinderhaus
...heißt es diese Woche bei uns im Kinderhaus. 
Während dem Freispiel, klingelt es des öfteren laut, der 
Nikolaus & Ruprecht (hier Sophia und Milene) gehen im 
Rollenspielzimmer umher. 
Der Nikolaus spricht den Kindern Lob und auch Tadel aus, 
am Ende verteilt Ruprecht jedem Kind etwas aus seinem 
großen Sack. 
Bis er dann wieder davonzieht und andere Kinder in die 
Rolle des beliebten Mannes schlüpfen. 
Die Vorfreude & Nervosität auf Freitag ist groß, wird er 
die Socken der Kinder befüllen? Vielleicht erfahrt ihr 
nächste Woche mehr davon. 

 
 
 

Nachrichten von anderen  
Behörden u. Einrichtungen

Neue Buskonzepte  
ab 15. Dezember für Blumberg, 
Hüfingen, Bräunlingen und  
Donaueschingen 

Ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 15. Dezember gel-
ten im Städteviereck neue Buskonzepte im Regionalbus-
verkehr. Achtung! Auch die Linienwege und -nummern 
der Busse ändern sich! 

(Schwarzwald-Baar-Kreis) Für die Städte Blumberg, Hüfin-
gen, Bräun-lingen und für Teile Donaueschingens stehen 
zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember große Änderun-
gen im Regionalbusverkehr bevor. Landrat Sven Hinterseh 
und Manfred Schürmann, Geschäftsführer der Verkehrs-

gesell-schaft Bregtal mbH (VGB) haben hierzu jetzt die 
Verträge unterzeichnet. Landrat Sven Hinterseh zu den 
neuen Verbindungen: „Mit dem neuen Bus-konzept für 
die Südbaar setzen wir einen großen Teil des Nahverkehr-
splans um. Damit verbunden ist eine bessere Vertaktung 
des Busverkehrs. Das heißt ganz konkret, dass Fahrten 
und Fahrwege möglichst einheitlich gestaltet wurden. Ein 
absolutes Highlight ist die Verbindung mit dem Schnell-
bus Donaueschingen-Blumberg. Ab 15. Dezember ist es 
möglich, täglich, jede Stunde zwischen 6 und 23 Uhr auf 
direktem Weg zwischen Donaue-schingen und Hüfingen 
nach Blumberg zu fahren!“
Anstelle der bisherigen Liniennummern 95-98 und 7282 
(teilweise), 7260, 7277, 7278 gelten neu die Nummern 
820-950 mit geänderten Fahrplänen und neuen Linien-
wegen. Das Fahrplanangebot insbesondere abends, in 
Schulferien, samstags und sonntags wurde fast überall 
deutlich verbessert und die Linien einheitlicher gestaltet.
Über die Busverbindungen für Schüler werden die 
Schulen direkt informiert. Teilweise werden die Fahr-
ten als Rufbus erbracht und benötigen eine ent-spre-
chende Voranmeldung. Die Telefonnummer der Ruf-
buszentrale für die neuen Linien ist 07721/ 913-2020. 
Alle neuen Linien werden von modernen Fahrzeugen ge-
fahren, die durch ihren stufenlosen Einstieg einen neuen 
Komfort für die Fahrgäste bieten. Eine Mehrzweckfläche 
für Rollstuhl, Kinderwagen oder Gepäck ist ebenfalls Stan-
dard. Daneben sind alle Busse mit kostenlosem WLAN 
und USB-Ladesteckdosen ausgestattet. Alle Fahrzeuge 
werden einheitlich blau.
 
Die Fahrpläne gibt es in Kürze als Download unter www.v-
s-b.de oder im Kreisfahrplan, welcher ab Anfang Dezem-
ber im VSB KundenCenter, im Landratsamt sowie in den 
Rathäusern kostenfrei erhältlich ist. 
Konkrete Verbindungen können über die elektronischen 
Fahrplanauskunft www.efa-bw.de oder www.bahn.de er-
mittelt werden. 
Für weitere Auskünfte steht das VSB KundenCenter, Bahn-
hofstraße 5, 78048 VS-Villingen persönlich oder Telefon: 
07721/4070766 zur Verfügung. 
  

Landrat Sven Hinterseh und Manfred Schürmann von der VGB bei der Ver-
tragsunterzeichnung für den neuen Busverkehr für die Südbaar. Damit ver-
bunden ist eine bessere Vertaktung der Busverbindungen. 
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Igel im Garten – was tun? - Die 
Naturschutzbehörde informiert 
(Schwarzwald-Baar-Kreis) Wer in die-
ser Jahreszeit im Garten tätig ist, trifft 

oftmals auf stachlige Mitbewohner: Igel. Doch, wie geht 
man als Natur- und Tierfreund richtig mit einem Igelfund 
um? 
Igel sind dankbar, wenn man sie beim Anfuttern der not-
wendigen Fettreserven unterstützt, beispielsweise durch 
Bereitstellen von Katzen- oder Hundenassfutter und ei-
nem Schälchen Wasser. Auf gar keinen Fall sollte man 
dem Igel Milch zu trinken geben, denn der darin enthal-
tene Milchzucker ist für die putzigen Tiere unverdaulich. 
Damit das Futter nicht von Vögeln, Katzen oder gar dem 
Fuchs verspeist wird, sollte es in einem kleinen Kasten mit 
einem zehn mal zehn Zentimeter großen Einschlupfloch 
angeboten werden. 
 
Wer bei der Gartenarbeit ein Igelnest findet, muss es 
schnell wieder zude-cken und nach Möglichkeit bis im 
Frühling unberührt lassen. Beim Mähen unter Büschen 
und im hohen Gras ist stets besondere Vorsicht gefragt, 
denn Igel könnten dort ihren Tagschlaf halten. Beim Um-
setzen von Kompost- oder Reisighaufen bitte behutsam 
arbeiten, denn achtloses Hineinstechen kann Igel verlet-
zen. Baugruben, Gräben, Kabelschächte, Schwimmbe-
cken stellen gefährliche Igelfallen dar. Zur Absicherung 
sind in diesen Fällen Zäune mit einer Höhe von 50 Zenti-
metern sinnvoll. 
 
„Wer einen Igel findet, der einen kranken oder schwa-
chen Eindruck macht, sollte sich bitte mit dem örtlichen 
Tierschutzverein in Verbindung setzen“, bittet Kreisöko-
loge Dr. Hans-Peter Straub. „Hier erhält man wertvolle 
Tipps im Umgang mit dem kleinen Gartenbewohner und 
kann ihm beim Überwintern behilflich sein“, ergänzt der 
Biologe aus dem Landratsamt. 
Für Informationen steht die Igelauffangstation „Igelherz 
Bad Dürrheim“ unter Telefon: 0162/2798367 zur Verfü-
gung.

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde 
Mönchweiler / Obereschach
Pfarramt, Hindenburgstraße 23,
Telefon: 71017, Fax 962335
E-Mail: moenchweiler@kbz.ekiba.de

Donnerstag, 05.12.2019
15:00 Uhr   Krabbel/-Spielgruppe für Kinder bis 3 Jahre - 
Arche 
Samstag, 07.12.20190
14:00 Uhr  Veranstaltung der Generationenbrücke - Arche	  
Sonntag, 08.12.2019
10:00 Uhr  Gottesdienst mit Verkündigung des Ergebnis-
ses der Kirchengemeinderatswahl
Kollekte: Brot für die Welt 
Montag, 09.12.2019
16:15 Uhr  Krippenspielprobe
18:30 Uhr  Singkreis Chorprobe - Arche
19:30 Uhr  Hausgebet im Advent
(Für alle die ein Hausgebet bei sich organisieren möchten, 
liegen die Hefte mit einem Vorschlag des Ablaufes wäh-
rend des Gottesdienstes am 08.12.2019 aus) 
Dienstag, 10.12.2019
14:30 Uhr  Betreuungsgruppe Diakonie - Arche
Mittwoch, 11.12.2019
14:30 Uhr  Ökumenischer Seniorennachmittag - Arche
16:15 Uhr  Krippenspielprobe - evtl. in der Antoniuskirche
16:30 Uhr  Konfirmandenunterricht - Arche 
Donnerstag, 12.12.2019
15:00 Uhr  Krabbel/-Spielgruppe für Kinder bis 3 Jahre - 
Arche

 
Kirchengemeinderatswahl 2019 - Bekanntmachung  
Die Kandidaten sind wie folgt gewählt worden: 
1. Peter Aberle 
2. Elke Noe-Teise 
3. Petra Gaul 
4. Inge Schlenker 
5. Sandra Schlütter 
6. Brigitte Hall 

Die Wahl als Kirchenälteste haben alle Kandidaten ange-
nommen. 

Ich bedanke mich bei allen Wählenden für Ihre Stimmab-
gabe, bei den Mitgliedern des Wahlausschusses für Ihre 
Mitarbeit und bei den Kandidaten für Ihre Bereitschaft 
Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. 
 
Wir wünschen den neuen Kirchenältesten viel Erfolg und 
Gottes Segen

 
Harald Apelt 

Wahlausschussvorsitzender 
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Krippenspiel 2019 an Heilig Abend um 17.00 Uhr 
**********

Die Proben für das Krippenspiel finden jeweils montags 
und mittwochs um 16.15 Uhr bis ca. 17.15 Uhr in der 
„Arche“ statt! 
Wer noch mitmachen möchte, ist jederzeit herzlich 
willkommen.  
Gerne melden/Info bei Peter Aberle/Tel: 70918. 
Ev. Jungendleiter Peter Aberle 
  
 
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: 
Montag 10:00 - 11:30 Uhr 
Mittwoch    17:00 - 18:00 Uhr 
Freitag 9:30 - 11:00 Uhr 
 
Sie finden uns unter: 
www.evangelisch-moenchweiler.de 
  
 

Gemeinsame
Veranstaltungen

der katholischen und evangeli-
schen Kirchengemeinde

Donnerstag, 05.12.2019 und 12.12.2019 Krabbel-/Spiel-
gruppe
Herzliche Einladung für Kinder bis 3 Jahre mit Mama oder 
Papa, am Donnerstag, 05. und 12.12.2019, um 15.00 Uhr 
im Evang. Gemeindehaus „Arche“.
Infos und Kontakt: Karina Eynöthen, T.: 0173/2639749 

Mittwoch, 11.12.2019 ökumenischer Seniorennachmit-
tag
Herzliche Einladung zum ökumenischen Seniorennach-
mittag aller Konfessionen, am 11.12.2019 um 14:30 Uhr. 
Das Thema wird sein: „Mein schönstes Weihnachtslied“.
Auf Ihr Kommen freut sich das
ökum. Seniorennachmittags-Team 
    
 

Katholische Kirchengemeinde
Mönchweiler

Kath. Pfarramt St. Ulrich mit Hl. Geist Mönchweiler
St.-Ulrichs-Weg 6, VS-Obereschach

Pfarrbüro  0 77 21 – 7 05 95 
pfarramt-oe@kath-andereschach.de 
Bürozeiten:  
dienstags 9 - 11 Uhr und donnerstags 16 – 18 Uhr 
Homepage: www.kath-andereschach.de 
  
UNSERE GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN  
Donnerstag, 05. Dezember 2019 
18.00   Rosenkranz 
Sonntag 08. Dezember 2019 
 9.00   Eucharistiefeier 
18.00  in Ob: Bußgottesdienst 

Bürgerinitiative
Pro Mönchweiler e. V.

Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Mönchweiler

Unsere Termine: 
Sonntag, 08.12.2019 
10.00 Uhr Bibelstern-Gottesdienst, parallel: Möwekids 
17.00 Uhr Probe Weihnachtsmusical 
  
Mittwoch, 11.12.2019 
09.30 Uhr  Krabbelgruppe (0-3 Jahre) 
17.00 Uhr  Jungschar (9-12 Jahre) 
19.00 Uhr   Teeny (13-16 Jahre) 
  
Samstag, 14.12.2019 
19.30 Uhr Jugendkreis „Connect“ 
  
Herzliche Einladung zu unserem Weihnachtsmusical 

Zu allen Gemeindeveranstaltungen und Gruppen sind Be-
sucher und Gäste immer recht herzlich eingeladen. 
Wenn Sie Glaubens- oder Lebensfragen bewegen oder 
wenn Sie uns kennenlernen wollen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. 
  
Kontakt: 
Gemeindehaus Am Weiherdamm 2, Tel. Nr. 07721/ 62635 
oder Harry Blank, Gemeindepastor der EFG in Mönchweiler 
Tel. Nr. 07721/9166901 
pastorefgmoenchweiler@gmail.com, www.efg-mw.de 
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Vereinsnachrichten

LandFrauen Verein
Villingen-Land

Zur Weihnachtsfeier laden die LandFrauen Villingen-Land 
am Donnerstag 12. Dezember um 14 Uhr ins Gasthaus 
Sonne in VS-Obereschach ein. Unter anderem hält Chris-
ta Heimann aus Kandern den Vortrag „Sternezit – Pfle-
ge der Mundart am Beispiel alemannischer Gedichte 
und Geschichten“. Das sind Gedichte und Geschichten in 
alemannisch und hochdeutsch zur Advents- und Weih-
nachtszeit. Gäste sind herzlich willkommen! 
LandFrauen-Kontakt für Mönchweiler: Beisitzerin Elke 
Linhard, Telefon 0157-54895965.  
 
 

Musikverein Mönchweiler

Wir sind schon fleißig am Proben, denn schon bald steht 
unser Weihnachtskonzert vor der Tür. Auch in diesem 
Jahr hat unser Dirigent Thomas Riedlinger mit uns ein 
abwechslungsreiches Programm erarbeitet. Das Konzert 
findet wie jedes Jahr am 4. Advent (22.12.2019) in der 
Alemannenhalle statt. Wir freuen uns auf Sie! 

Der Musikverein lädt alle Ehrenmitglieder, passiven und 
aktive Mitglieder sowie alle Gönner und Freunde des 
Vereins mit Familien zur Jahresabschlusswanderung am 
Montag, den 30. Dezember 2019 ein. Ziel ist das Gast-
haus Sonne in Obereschach. Treffpunkt um 15:00Uhr 
am Probelokal. Auf dem Weg wartet dann noch eine 
Glühwein-Pause. 

Anmeldung bitte bis spätestens 27.12.2019 bei Michael 
Schifferdecker Tel. 015734007313. Wir freuen uns über 
jeden der mitkommt! 
 
 
 

Schwarzwaldverein Mönchweiler

Adventskaffee 
am Sonntag, 08.Dezember 2019 
Um 13.00 Uhr ein kleinerer Spaziergang in der näheren 
Umgebung. 
Auch Mitglieder des Schwarzwaldvereins, die nicht mehr 
aktiv mitwandern können, sind herzlich zum Adventskaf-
fe eingeladen. 
Ab 15.00 Uhr Kaffee im Vereinsheim. 
 

Regelmäßige Mittwochswanderung 
mit dem Schwarzwaldverein Ortsgruppe  Mönchweiler 
unter dem Motto „ Sei aktiv und gehe mit“. 
Wanderführer Dietmar Eberhard überrascht immer wie-
der mit neuen interessanten Wegen. 
Diese Wanderung findet jeden Mittwoch statt. 
Wir treffen uns immer um 14.00 Uhr an der Bushaltestel-
le Post/Weiherdamm. 

 
 

Datum Zeit Liga Heimmannschaft Gastmannschaft
Sa. 07.12.2019
 
 
 
 
 

13:30 Jungen Bezirksliga TTSV Mönchweiler TTC Löffingen II
15:00 DAM LL TTC Riedböhringen TTSV Mönchweiler
16:00 Herren Kreisklasse B TTSV Mönchweiler IV TTC Blumberg II
16:00 Herren Bezirksliga TTSV Mönchweiler II TTC Nussbach
20:00 HER LL TTSV Mönchweiler TTC Beuren a.d. Aach
20:00 Herren Kreisklasse A TTSV Mönchweiler III TTC Nussbach II

Tischtennis Sport-Verein   
Mönchweiler
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Turnverein Mönchweiler

Liebe Kinder, 
Liebe Eltern..... 
Am Sonntag den, 08.12.2019 findet unser alljährliches 
TVM Schaufenster statt. Unsere Übungsleiter haben für 
diesen Nachmittag einen tollen Kletter- und Gerätepar-
kour aufgebaut, damit die Kinder zeigen können, was sie 
können. „Der Nikolaus wollte auch vorbeischauen!“ 
Beginn 14:30 Uhr 
dazu möchten wir alle Eltern, Oma`s und Opa`s sowie die 
gesamte Bevölkerung von Mönchweiler einladen. Lassen 
Sie sich überraschen, von der Vielfalt und der Begeiste-
rung der Kinder. Machen Sie ihren Kindern eine Freude 
und lassen Sie sich anstecken von der Lebendigkeit und 
Fröhlichkeit. „Es kann die neue vereinskleidung ange-
schaut und bestellt werden.“ 
Wir bieten Kaffee und Kuchen und einiges mehr an. 
Ihr Turnverein Mönchweiler    
 
Männerriege 60+ 
Unseren diesjährigen Abschluß machen wir in Sommerts-
hausen beim Schütz. 
Treffpunkt am Donnerstag 12.12.2019 um 16:30Uhr an 
der Gym-Halle in der Fichtenstraße. 
Kleine Wanderung mit Überraschung nach Sommerts-
hausen, wo wir gegen 18 Uhr eintreffen zur geselligen 
Runde.   
Anmeldung in der Riege oder 07721-72117   
Freue mich auf zahlreiches Erscheinen. 
Liebe Grüße euer Heinz-Jörg 
  
 

Selbsthilfegruppe Depression und Angst 
Samstag 07. Dezember 2019 

14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Gemeindehaus ARCHE, 1. OG 

Am Kirchplatz 4  
78087 Mönchweiler   

  
Wir laden herzlich ein zu einem 

 
Runden Tisch  

mit Betroffenen für Betroffene von 
Depressionen und Angst 

  
Wir, Betroffene und/oder Angehörige von Betroffenen, 
werden Erfahrungen und Meinungen in lockerer Runde 
austauschen, wie Sie mit der Belastung umgehen. 
  
Karin Lehmann, Elke Kreppein, Marita Springmann 
Orga-Team der SHG 
Tel. 0174 9471747, karinleh@web.de 

Weitere Mitteilungen

BES zeyko Küchenmanufaktur GmbH:   
Gericht bestätigt Eigenverwaltung  
Amtsgericht Villingen-Schwenningen eröffnet vorläu-
figes Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Ziel ist 
die vollständige Sanierung und Neuaus richtung des 
Schwarzwälder Traditionsunternehmens.  
Aufatmen in Mönchweiler im Schwarzwald. Die ortsan-
sässige Küchenmanufaktur zeyko geht in die Eigenver-
waltung nach § 270a InsO (Insolvenzordnung) und kann 
sich wieder vollständig sanieren. Den entsprechenden 
Antrag hat das Amtsgericht Villingen-Schwenningen am 
29. November 2019 bestätigt. Als gerichtlich bestellter 
vorläufiger Sachwalter ist Rechtsanwalt Dr. Philipp Grub 
aus der Stuttgarter Kanzlei GRUB BRUGGER mit an Bord. 
Thomas Planer, Sanierungs experte und Geschäftsführer 
der Planer & Kollegen GmbH (Landsberg), wurde von zey-
ko-Geschäftsführer Dr. Christian Hilz zur Umsetzung der 
Sanierung und zur fachgerechten Begleitung engagiert. 
Auch er zeigt sich hochzufrieden mit der Bestätigung der 
Eigenverwaltung: „Der Beschluss des Amtsgerichts macht 
deutlich, dass unser Mandant nicht nur sanierungswür-
dig, sondern auch sanierungsfähig ist. Gemeinsam wer-
den wir den gesamten Betrieb optimieren, Prozesse 
durchleuchten und neu definieren – und zeyko wieder fit 
machen für eine sichere Zukunft auf eigenen Beinen.“ 
Eigenverwaltung nach § 270a InsO (Insolvenzordnung) 
ist ein Instrument zur Sanierung und Restrukturierung 
von Unternehmen. Anders als bei der Regelinsolvenz 
bleibt die Unternehmens führung Herr des Geschehens 
und führt eigenverantwortlich das Sanierungsverfah-
ren. Der richter liche Beschluss des Amtsgerichts Villin-
gen-Schwenningen hat deshalb für zeyko zur Folge, dass 
das Unternehmen erhalten bleibt, der Geschäftsbetrieb 
weitergeht und die Löhne der nächsten Monate gesichert 
sind. 
  
Standortbestimmung und Neuausrichtung  
Die 1933 gegründete Küchenmanufaktur aus Mönchwei-
ler befindet sich seit einiger Zeit in finan zieller Schieflage. 
Auch, weil die Strukturen und Prozesse des Unterneh-
mens nicht mehr effizient genug sind. Im Zuge der Sanie-
rung sollen diese optimiert und neu ausgerichtet werden, 
damit zeyko auch in Zukunft seinem hohen Qualitätsan-
spruch nachhaltig gerecht werden kann. 

Geschäftsführer Dr. Christian Hilz erkannte akuten Hand-
lungsbedarf und wandte sich an die Planer & Kollegen 
GmbH. „Planer & Kollegen wurden uns empfohlen, sie 
haben im Bereich der Eigenverwaltung eine sehr gute 
Reputation.“ Das Eigenverwaltungsverfahren will Dr. Hilz 
nun dazu nutzen, sein Unternehmen gründlich neu aus-
zurichten und die Marke „zeyko“ nachhaltig zu stärken, 
um es schluss endlich wieder zu einem wettbewerbsfähi-
gen Akteur am Markt zu machen. 
Ein Ansatz, den auch Thomas Planer verfolgt: „Im Rahmen 
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der Sanierung werden wir gemeinsam mit der Geschäfts-
führung die Kostenstrukturen aber auch Produktions-
abläufe von zeyko genauer unter die Lupe nehmen und 
analysieren, wie wir diese zukunftsträchtig überarbeiten 
können.“ Fest steht für den Sanierungs experten, dass der 
Prozess zu keinem Zeitpunkt als das Ende von zeyko zu 
sehen ist. Als Grund steine des Erfolgs im laufenden Ver-
fahren wertet Planer eine offene Kommunikation mit al-
len Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten sowie die kon-
sequente Umsetzung der Sanierungs maßnahmen. Und 
auch Geschäftsführer Dr. Christian Hilz blickt durchaus 
optimistisch in die Zukunft: „Die Eigenverwaltung soll ei-
nen geeigneten Rahmen bilden, um mit guten Entschei-
dungen die Marke zeyko wieder zum Leuchten zu brin-
gen.“ 

Hintergrund:  
zeyko – eine Erfolgsgeschichte seit über 80 Jahren  
zeyko (www.zeyko.com) ist ein deutscher Küchenherstel-
ler, der 1933 gegründet wurde und seit jeher sein Haupt-
augenmerk auf ökologisch wertvolle Materialien, innova-
tive Küchen und die Liebe zur detailgenauen Verarbeitung 
legt. Nicht umsonst bezeichnet sich das Schwarzwälder 
Unternehmen selbst als Küchenmanufaktur. zeyko – das 
ist Ideenreichtum, Innovation, Wertarbeit, Präzision und 
Ehrlichkeit mit dem Ziel, eine Küche herzustellen, an der 
die Kunden ein Leben lang Freude haben. Und auch das 
„Sammeln“ von Gütezeichen und Designauszeichnungen 
ist – zugegeben – für zeyko nicht unwichtig. Prüfsiegel wie 
das Goldene M, GS/CE oder PEFC Zeichen (für Holz aus 
nachhaltiger Bewirtschaftung) sind selbstverständliche 

Qualitätssiegel. Die BES zeyko Küchenmanufaktur GmbH 
hat ihren Hauptsitz in Mönchweiler und beschäftigt der-
zeit 70 Mitarbeiter. 
  
Planer & Kollegen GmbH: 
Die Planer & Kollegen GmbH (www.planerundkollegen.
de) ist eine der führenden Unternehmens beratungen mit 
dem Schwerpunkt Sanierungsberatung in Deutschland. 
Die von Thomas Planer 1988 gegründete Firma gibt inha-
bergeführten, kleinen und mittelständischen Unterneh-
men praxisorientierte Hilfe. Als Experten für die so ge-
nannte „Insolvenz in Eigenverwaltung nach § 270a InsO“ 
haben die Sanierungsberater bundesweit eine der ersten 
nach diesem Verfahren durchgeführten Sanierungen be-
gleitet und sich seither erfolgreich darauf spezialisiert. 
Seit Inkrafttreten des ESUG im Jahr 2012 führte die Planer 
& Kollegen GmbH über 100 Eigenverwaltungsverfahren 
erfolgreich durch und ist somit einer der erfolgreichsten 
Sanierer in Deutschland. 
  
GRUB BRUGGER 
Seit mehr als vier Jahrzehnten agiert GRUB BRUGGER na-
tional und international, derzeit mit Standorten in Stutt-
gart, Frankfurt am Main, München und Freiburg. Seit der 
Gründung 1965 hat sich die Kanzlei konsequent auf das 
Insolvenz-, Sanierungs- und Wirtschaftsrecht ausgerich-
tet. Sowohl die Beratung von Unternehmen in der Krise 
und deren Gläubigern, als auch die Insolvenzverwaltung 
sowie die Zusammenarbeit mit Finanzinvestoren und Kre-
ditinstituten, haben das Profil von GRUB BRUGGER maß-
geblich geprägt. 

Helle Büro-/Praxisfläche in Brigachtal 
in ruhiger Lage zu vermieten. Fläche ca. 50 m², separater Eingang, 
Parkplatz nach Abspr. vorhanden, Internet-Mitbenutzung nach Abspr. möglich, 3 helle 
Zimmer, davon 1 Bad/WC. Zentralheizung. 300 EURO/Monat kalt. Tel. 07721/9912160 

Reinigungskraft
Zuverlässige, freundliche Reinigungskraft, (angemeldet) 

für Privathaushalt gesucht. 3-4 Std. pro Woche. 
Flexible Zeiten möglich. Tel.: 015204208866

Ende des redaktionellen Teils



Herzlichen Dank 
für die gute 

Zusammenarbeit im 

vergangenen Jahr.

Sie suchen ein Weihnachtsgeschenk?
Bei uns können Sie Gutscheine kaufen 

oder sich schenken lassen: 
für Englisch-Gruppenkurse oder Deutsch-Einzeltraining.

Sandra Buchholz
 07721 - 680 7429
info@BLT-Sprachen.de
www.BLT-Sprachen.de

Ich suche für meinen Pudel „Tobi“ (9 Jahre)
eine Pflegestelle ab dem 09.12.2019 

Tel. 07721/71967 

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 



30Jahre

Katzensteig 1 • 78052 VS-Obereschach
Tel. 07721 / 7000770007 • mh.hildebrand@web.de

Friseurin gesuchFriseurin gesuch tt !!
Biete flexibler Friseurin Gelegenheit zum

Wiedereinstieg, fünf bis sechs Std./Woche,
Steigerungsmöglichkeit vorhanden.


